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Dezernat Kultur, Stadtentwicklung und Welterbe 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0294/24 

Titel der Drucksache 

Antrag der Fraktion CDU zur Drucksache 2746/23 - Zweckbindung von finanziellen Mitteln aus der 

Haushaltsstelle Katholikentag 2024 an das Bistum Erfurt 

 

Öffentlichkeitsstatus der Stellungnahme 

  öffentlich    

 

Zutreffendes bitte auswählen und im Feld Stellungnahme darauf Bezug nehmen: 

Ist die rechtliche Zulässigkeit des Antrages gegeben? Ja. 

Stehen personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung? Ja. 

Liegen die finanziellen Voraussetzungen vor? Ja. 
 

Stellungnahme 

01 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, aus der Haushaltsstelle 00000.71860 Durchführung 
Katholikentag eine Zweckbindung von 150.000 Euro für die öffentliche Abschlussveranstaltung 
sowie für das Programm des Bistums Erfurt in und um St. Ursula (Anger) in Höhe von 50.000 Euro 
festzulegen Mit der Zweckbindung für die öffentliche Abschlussveranstaltung soll gewährleistet 
werden, dass die Abschlussveranstaltung mit ihrem Programm weit über die Landeshauptstadt 
hinausstrahlt. Hierbei spielt sowohl eine regional als auch überregionale Programmauswahl eine 
wichtige Rolle.  
 
 
02 (neu) 
Mit dem städtischen Zuschuss soll besonders das positive Miteinander in der städtischen 
Bevölkerung und lokalen Initiativen nachhaltig gestärkt werden. Daher sollen die Mittel 
insbesondere städtischen Initiativen und Vereinen, wie auch Kirchengemeinden zu Gute kommen 
um diesen u.a. die Standgebühren der Kirchenmeile zu erlassen und eine Teilnahme und 
Repräsentation zu ermöglichen. 
 
 
03 (neu) 
Der Ausschuss für Bildung und Kultur wird in seiner Sitzung am 28.02.2024 sowie am 07.05.2024 
über den Sachstand zu den städtischen Mitteln informiert. 
 

Die Stadtverwaltung bedauert, dass die öffentlich gemachten Konflikte innerhalb der 

katholischen Veranstalter und der kirchlichen Stellen allem Anschein nach nicht geklärt werden 

konnten. Grundsätzlich ist die Mittelbindung vertragsrechtlich umsetzbar, die (eher 

beschränkende) Wirkung der Maßnahme beschreibt die Stellungnahme des Organisationsbüros 

(siehe Anlage DS 2746/23 – Stellungnahme Katholisches Büro). Die Stadtverwaltung Erfurt gibt 

keine Abstimmungsempfehlung zum Beschlussvorschlag ab. 

 
 

Anlagenverzeichnis 

      

 

gez. Dr. Knoblich 
 

07.02.2024 
Unterschrift Beigeordneter Datum 
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